
NOTTÖTUNG  
SCHAFE UND ZIEGEN
Ihr Wissen wächst www.lfi.at

©
 D

an
ie

la
 K

öp
pl



IMPRESSUM

Herausgeber und Medieninhaber: 
Ländliches Fortbildungsinstitut 
Österreich 
Schauflergasse 6, 1015 Wien

Redaktionsteam:  
Dr. Johannes Baumgartner  
Martina Erlacher  
Mag. Max Hörmann 
Dr. Johannes Khol 
Dr. Barbara Leeb  
DI Elisabeth Lenz  
Dr. Simone Steiner  
DI Roland Taferner

Lektorat: Textfein e. U.

Gestaltung: MDH-Media GmbH 

Hinweis: Aus Gründen der 
leichteren Lesbarkeit wurde von 
geschlechtergerechter Formulierung 
Abstand genommen.  
Die gewählte Form gilt jedoch für 
Frauen und Männer gleichermaßen. 

Copyright: alle Inhalte vorbehaltlich 
Druck- und Satzfehler. Die Erstellung 
der Unterlagen erfolgte nach bestem 
Wissen und Gewissen der Autoren. 
Autoren und Herausgeber können 
jedoch für eventuell fehlerhafte 
Angaben und deren Folgen keine 
Haftung übernehmen. Die vorliegende 
Publikation ist urheberrechtlich 
geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Kein 
Teil der Unterlage darf in irgendeiner 
Form ohne Genehmigung des 
Herausgebers reproduziert oder unter 
Verwendung elektronischer Systeme 
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet 
werden. 

Redaktionsschluss: Wien, April 2023

02



03

1 ALLGEMEINES 04

2 VERSORGUNG BEI KRANKHEIT 05  
 UND VERLETZUNG, GRÜNDE   
 FÜR NOTTÖTUNG 

3 GESETZLICHE   
 RAHMENBEDINGUNGEN 08

4 ÜBERLEGUNG 10  
 DER METHODENWAHL 
4.1 Betäubung mittels Bolzenschuss  10 
 und anschließender Entblutung   
 oder Rückenmarkszerstörung 

4.1.1 Grundsätzliches 10

4.1.2 Funktionsweise des Bolzenschussgerätes, 11  
 Feststellung des ordentlichen   
 Funktionszustandes 

4.1.3 Ansatzstelle am Kopf in Bezug 13  
 auf die Lage des Gehirns   
 und Wirkung auf das Gehirn 

4.1.4 Zeichen der Betäubung  14

4.1.5 Entblutung nach Bolzenschussbetäubung 15

4.1.6 Rückenmarkszerstörung 15  
 nach Bolzenschussbetäubung 

4.2 Nottötung mittels Kugelschuss  15

4.2.1 Grundsätzliches 15

4.2.2 Ansatzstelle am Kopf in Bezug auf die Lage 16  
 des Gehirns und Wirkung auf das Gehirn 

4.3 Nottötung mittels Elektrobetäubung  16 
 (Kopfdurchströmung) und anschließender   
 Tötung durch elektrische Herzdurchströmung   
 oder Entblutung  

4.4 Kopfschlag mit anschließender Entblutung 17 
  zur Tötung von Jungtieren (Kitz, Lamm) 

5 ZEICHEN DES TODES 18

6 ORDNUNGSGEMÄSSE 19  
 KADAVERLAGERUNG,   
 -ENTSORGUNG 

7 ABLAUF 21

8 LITERATURANGABEN 22

9 WICHTIGE ADRESSEN 23

10 AUTOREN 23



04

A
LL

G
EM

EI
N

ES

1 Allgemeines

Autor: Mag. Max Hörmann

Tierhalter sind für das Wohl und die Gesundheit ihrer 
Tiere verantwortlich, aber auch für das rechtzeitige Be-
enden von großen Schmerzen oder Leiden durch eine 
fachgerechte und sorgfältig durchgeführte Nottötung, 
falls keine Heilungschancen in Aussicht stehen.

Wer jedoch erhebliche Leiden eines erkrankten oder 
verletzten Tieres in Kauf nimmt, indem er es weder be-
handelt noch fachgerecht tötet, verstößt gegen den § 5 
Abs. 1 des Tierschutzgesetzes oder § 222 des Strafge-
setzbuches.

Die Nottötung wird (nach Verordnung (EG) Nr. 1099/2009) 
wie folgt definiert: „Die Tötung von verletzten Tieren 
oder Tieren mit einer Krankheit, die große Schmerzen 
oder Leiden verursacht, wenn es keine andere prakti-
kable Möglichkeit gibt, diese Schmerzen oder Leiden zu 
lindern.“ Das getötete Tier ist für den menschlichen Ver-
zehr ausgeschlossen und wird der Tierkörperverwertung 
(TKV) zugeführt (DLG-Ausschuss Milchproduktion und 
Rinderhaltung, 2021). Für das Töten müssen schwer-
wiegende Gründe vorliegen. „Daher fallen weder die 
Tötung überzähliger bzw. unerwünschter (Jung-)Tiere 
noch die Tötung seuchenverdächtiger Tiere unter den 
Begriff ‚Nottötung‘“ (Binder, 2005).

Um eine Nottötung fachgerecht durchzuführen, sind be-
stimmte Kenntnisse und Fähigkeiten nötig.  Die Tiere müs-
sen bei der Tötung von ungerechtfertigten Schmerzen, 
Leiden, Schäden und schwerer Angst verschont bleiben 
(Tierschutzgesetz – TSchG, BGBl. I Nr. 118/2004 i. d. g. F.). 
Rechtlich geregelt ist die Nottötung in der Verordnung 
(EG) Nr. 1099/2009, dem Tierschutzgesetz (TSchG) und 
der nationalen Tierschutz-Schlachtverordnung.  Unter 
dem Begriff „Schlachtung“ ist die Tötung von Tieren 
zum Zweck des menschlichen Verzehrs zu verstehen 
(Verordnung (EG) Nr. 1099/2009).

Notschlachtung ist die Schlachtung eines ansonsten 
gesunden Tieres, das aufgrund eines Unfalles aus 
Gründen des Tierschutzes nicht zum Schlachthof be-
fördert werden kann. Zur weiteren Aufarbeitung wird 
das geschlachtete und entblutete Tier zum Schlachthof 
gebracht. Eine Lebendbeschau (= Schlachttieruntersu-
chung) durch den amtlichen Tierarzt vor der Schlachtung 
ist zwingend erforderlich. Am Schlachthof erfolgt dann 
die Fleischuntersuchung durch den amtlichen Tierarzt 
(Verordnung (EG) Nr. 853/2004).

Das Nottöten von Schafen und Ziegen ist angebracht, 
wenn ein Tier lebensschwach oder chronisch krank ist 
und Behandlungsversuche nach einer definierten Dau-
er – die individuell festgelegt werden muss – erfolglos 
bleiben. Auch bei akuten Verletzungen mit starken Blu-
tungen, Knochenbrüchen oder Kreislaufschwäche kann 
eine Nottötung sinnvoll sein, ist aber das letzte Mittel. 
Die Methoden (inkl. Betäubung) bei Schafen und Ziegen 
sind: Betäubung mittels Bolzenschuss und anschließen-
der Entblutung oder Rückenmarkszerstörung, Kugel-
schuss, Elektrobetäubung und anschließende Tötung 
durch elektrische Herzdurchströmung oder Entblutung 
und Kopfschlag mit anschließender Entblutung. 
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2 Versorgung bei  
Krankheit und  
Verletzung, Gründe  
für Nottötung
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1 Allgemeines

Autoren: Dr. Johannes Baumgartner, 
 Dr. Johannes Lorenz Khol 

Der gute Tierhalter tut alles in seiner Macht Stehende, 
um die Gesundheit und das Wohlbefinden der von ihm 
betreuten Tiere zu fördern und deren Leben zu schützen. 
Das Einzeltier steht dabei im Zentrum aller tierhalteri-
schen Aktivitäten. Nur unter diesen Voraussetzungen 
kann eine erfolgreiche Arbeit mit Tieren nachhaltig ge-
lingen. Das Hauptaugenmerk muss dabei auf die Vor- 
und Fürsorge gelegt werden. Dazu zählen tiergerechte 
Haltungsbedingungen, eine weitgehend stabile Sozial-
struktur der Tiergruppen, die optimale Versorgung mit 
Futter, Wasser und Frischluft sowie eine auf Wissen 
und Erfahrung gestützte, einfühlende Tierbetreuung.

Durch eine engmaschige und genaue Beobachtung der 
Tiere ist zu gewährleisten, dass Anzeichen einer Erkran-
kung oder Verletzung frühzeitig erkannt werden.  Dafür 
sind eine gute Fachkenntnis und eine ausreichende, in 
den Routinebetrieb integrierte Tierbeobachtungszeit er-
forderlich. Denn es muss rechtzeitig entschieden wer-
den, ob ein betroffenes Tier menschliche Hilfe braucht 
und welche Maßnahmen durchzuführen sind. In dieser 
Situation ist die Beiziehung des Betreuungstierarztes 
dringend anzuraten. Um der auch für landwirtschaftli-
che Nutztiere geltenden Behandlungspflicht (§ 15 Tier-
schutzgesetz) nachkommen zu können, ist in vielen Fäl-
len die vorübergehende Absonderung eines leidenden 
Tieres von der angestammten Gruppe notwendig. Vo-
raussetzung dafür sind gut gestaltete Krankenbuchten 
in ausreichender Anzahl. Dieser häufig als unproduktiv 
angesehene und deshalb  eingesparte Stallbereich er-
weist sich im Bedarfsfall als lohnende Investition in 
einen professionellen und weitgehend störungsfreien 
Ablauf der Tierhaltung. 

Die Behandlung eines erkrankten oder verletzten Tieres 
muss nach anerkannten Verfahren und veterinärme-
dizinischen Kriterien mit einem zumutbaren Aufwand 

erfolgen. Dabei ist der Behandlungserfolg in kurzen Ab-
ständen zu überprüfen. Nach erfolgreicher Therapie und 
ausreichend langer Erholungsphase sollte die Wieder-
eingliederung von genesenen Tieren mit Bedacht und 
unter intensiver und wiederholter Beobachtung durch-
geführt werden. 

Problemfälle an schwer  
zugänglichen Orten

Eine besondere Herausforderung sind er-
krankte und verletzte Tiere, die sich an schwer 
zugänglichen Orten befinden. Einerseits kann 
die Behandlung des betroffenen Tieres vor 
Ort unmöglich oder unverhältnismäßig auf-
wendig sein. Wenn andererseits die Verbrin-
gung des Tieres in Betracht gezogen wird, so 
muss dieses transportfähig sein. Durch den 
Transport dürfen einem beeinträchtigten Tier 
keine zusätzlichen Belastungen, Leiden und 
Schmerzen zugefügt werden. 

Nicht transportfähig gemäß Verordnung 
(EG) Nr. 1/2005 des Rates über den Schutz 
von Tieren beim Transport sind Tiere unter 
anderem in folgenden Umständen:

 � schlechter Gesamteindruck: 
Teilnahmslosigkeit, Fieber > 39,5 °C,  
Fressunlust, starke Schmerzen

 � Festliegen, Gehunfähigkeit, erhebliche 
Schmerzen bei der Fortbewegung 

 � physiologische Schwäche: Erschöpfung,  
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Wenn sich bei einem leidenden Tier der Therapieerfolg 
nicht ausreichend bzw. nicht rechtzeitig einstellt, dann 
kann – unter tierärztlicher Aufsicht – ein Therapiewech-
sel unternommen werden. Für die Behandlung sollte ein 
Behandlungsstand oder eine für Mensch und Tier ge-
fahrlose Fixationsmöglichkeit zur Verfügung stehen. 

Ist jedoch eine Behandlung nach tierärztlichem Urteil 
unmöglich bzw. verspricht sie keinen Erfolg oder er-
scheint der damit verbundene Aufwand dem Tierhalter 

aus wirtschaftlicher Sicht nicht zumutbar, so ist das 
Tier unverzüglich zu töten bzw. töten zu lassen, wenn 
erkennbar ist, dass es schwere Schmerzen hat oder er-
heblich leidet. Wird ein Tier in solchen Fällen weder 
wirksam behandelt noch zeitgerecht getötet, so werden 
ihm Schmerzen oder Leiden zugefügt, die im Lichte der 
gesetzlichen Zweckwidmung von Lebensmittel liefern-
den Tieren nicht gerechtfertigt werden können, woraus 
sich der Tatbestand der Tierquälerei ableitet. 

Die Nottötung von Schafen und Ziegen stellt vor allem 
im Hinblick auf die Wahl des richtigen Zeitpunkts eine 
große Herausforderung dar. In bestimmten Fällen ist 
sofort absehbar, dass ein krankes oder verletztes Tier 
nicht geheilt werden kann und fortgesetzt erhebliche 
Schmerzen und Leiden zu ertragen hätte. Dies gilt bei-
spielsweise für große offene Wunden oder, wenn ab-
sehbar ist, dass eine krankheits- oder verletzungsbe-
dingte Beeinträchtigung die weitere Nutzung des Tieres 
unmöglich macht und es nicht zur Lebensmittelgewin-
nung verwendet werden kann. In weniger klaren Fällen 
muss die Entscheidung zur Nottötung auf der Grundlage 
aller Informationen aus Vorbericht, klinischem Zustand 
und Laborparametern sowie der persönlichen Erfahrung 
getroffen werden. Die in Abbildung 2 angeführten Kri-
terien können als Hilfestellung für die Entscheidung zur 
Nottötung oder für das Fortführen der Therapie dienen. 
Dabei muss beachtet werden, dass es sich hierbei um 
kein Punktesystem oder keinen Entscheidungsbaum 
handelt. Auch bedingt keines der genannten Kriterien 
für sich alleine eine Nottötung. Je mehr der angeführ-
ten Faktoren jedoch mit „Nein“ beantwortet werden, 
umso eher ist eine Nottötung in Betracht zu ziehen. 

In die Beurteilung der Frage, ob bzw. wann eine Nottö-
tung vorgenommen werden sollte, fließen neben medi-
zinischen Gesichtspunkten auch wirtschaftliche (wenn 
der notwendige Behandlungsaufwand den ökonomi-
schen Wert des Tieres übersteigt) und tierhalterische 
Aspekte wie Alter, Nutzungsrichtung und Vorerkrankun-
gen ein. So spielen insbesondere auch die Möglichkei-
ten und die Bereitschaft des Tierhalters, die teilweise 
aufwendigen und zeitintensiven Pflegemaßnahmen bei 
schwer kranken Tieren durchzuführen, eine Rolle. Im 
Sinne des Tierschutzes, aber auch aus wirtschaftlicher 
Sicht ist diese Entscheidung nicht unnötig hinauszu-
zögern und im Falle einer schlechten oder aussichts-
losen Prognose die zeitnahe, fachgerechte Nottötung 
vorzunehmen. Unter diesen besonderen Umständen ist 
die Vermeidung von fortgesetztem erheblichem Leiden 

fortgeschrittene Trächtigkeit, vor Kurzem 
erfolgte Geburt, hochgradige Nervosität  
und Aggressivität

 � pathologische Zustände: große Wunde,  
starke Blutung, Organvorfall, erschwerte 
Atmung, abnormer Ausfluss, starker 
Durchfall, eingeschränkte Sehfähigkeit

Wenn ein Tier aus den genannten Gründen 
nicht transportfähig ist, dann ist an Ort und 
Stelle eine fachgerechte Behandlung – am 
besten unter tierärztlicher Beratung – durch-
zuführen. Besteht allerdings keine realistische 
Aussicht auf einen Behandlungserfolg, so ist 
die Nottötung so durchzuführen, dass dem Tier 
fortgesetzte unnötige Leiden erspart bleiben. 
Abschließend muss der Tierkadaver rechts-
konform entsorgt werden. Im Zweifelsfall soll-
te die zuständige Veterinärbehörde kontaktiert 
werden (siehe auch Kapitel 6 Ordnungsgemä-
ße Kadaverlagerung und -entsorgung). 

Abb. 1: Ein Tier ist zu behandeln, wenn eine Therapie Erfolg versprechend 
ist und wirtschaftlich zumutbar ist
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aus tierschutzrechtlicher Sicht relevanter als der Schutz 
des Lebens des Tieres. Die rechtzeitige und fachge-
rechte Nottötung ist – im wahrsten Sinn des Wortes 
– zwingend notwendig. Voraussetzung ist, dass die 
Entscheidung zur Beendigung eines nicht behebbaren 

Leidenszustandes auf das betroffene Einzeltier bezo-
gen ist. Keine Nottötung und deshalb nicht zulässig ist 
die Tötung überzähliger sowie von im gegenwärtigen 
Produktionssystem ökonomisch minderwertigen Tieren  
(männliche Kitze milchbetonter Rassen).

Ja Fresslust Nein

Ja Tränkeaufnahme Nein

Ja Aufstehversuche Nein

Ja selbstständiges Umlagern Nein

Ja keine abnorme Körperhaltung Nein

Ja Allgemeinverhalten ungestört Nein

Ja innere Körpertemperatur in Norm Nein

Ja kein Anzeichen von Schock/Intoxikation Nein

Ja < 5 Tage festliegend Nein

Ja deutliche Verbesserung der labordiagnostischen Parameter Nein

Therapie Nottötung

Abb. 2: Entscheidungshilfe zur Nottötung bei festliegenden Schafen und Ziegen (®Khol et al., 2015: Hinweise zu Zeitpunkt und Durchführung  
der tierschutzkonformen Nottötung beim Wiederkäuer, Wiener Tierärztliche Monatsschrift – Veterinary Medicine Austria, 102, 222–230)



Der Tierhalter ist nicht nur für das Wohl und die Gesund-
heit seiner Tiere verantwortlich (siehe dazu §§ 12 f. Tier-
schutzgesetz – TSchG, BGBl. I Nr. 118/2004 i. d. g. F.), 
sondern auch dafür, dass  dem Tier keine ungerechtfer-
tigten Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt wer-
den (§ 5 Abs. 1 TSchG). Um einem Tier nicht behebbare 
Qualen zu ersparen, kann eine rasche Tötung unbedingt 
erforderlich sein (§ 6 Abs. 4 Z. 4 TSchG).

Wer jedoch erhebliche Leiden eines erkrankten oder 
verletzten Tieres in Kauf nimmt, indem er es weder 
behandelt noch fachgerecht tötet, verstößt gegen § 5 
Abs. 1 TSchG oder § 222 StGB.

„Gemäß § 222 Abs. 1 Strafgesetzbuch (StGB, BGBl.  
Nr. 60/1974 i. d. g. f.) ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren zu bestrafen, wer ein Tier roh misshandelt oder 
ihm unnötige Qualen zufügt […].“ Ebenso ist zu bestrafen, 
wer ein Wirbeltier mutwillig tötet (§ 222 Abs. 3 StGB).

Grundsätzlich darf das wissentliche Töten von Wirbel-
tieren nur durch Tierärzte erfolgen (§ 4 1. Satz TSchG). 
Ausgenommen davon sind die fachgerechte Tötung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren, von Futtertieren sowie 
die fachgerechte Schädlingsbekämpfung. Aber auch in 
Fällen (z. B. Naturkatastrophen, Unfälle), in denen die 
rasche Tötung unbedingt erforderlich ist, um dem Tier 
nicht behebbare Qualen zu ersparen, darf eine Per-
son, die kein Tierarzt ist, Wirbeltiere wissentlich töten 
(Dörflinger, Klinger, Wendy, Tierschutzgesetz – Judika-
tursammlung, 2. Auflage, 2020).

Unbeschadet des Verbotes der Tötung nach § 6 darf 
die Tötung eines Tieres nur so erfolgen, dass jedes un-
gerechtfertigte Zufügen von Schmerzen, Leiden, Schä-
den oder schwerer Angst vermieden wird (§ 32 Abs. 
1 TSchG). Laut § 32 Abs. 2 TSchG darf die Tötung von 
landwirtschaftlichen Nutztieren von Personen mit den 
notwendigen Kenntnissen und Fähigkeiten durchge-
führt werden, wenn eine rasche Tötung zur Beendigung 
von nicht behebbaren Qualen unbedingt erforderlich ist. 
Landwirte mit abgeschlossener einschlägiger Berufsaus-
bildung haben diese Qualifikation. Im Falle einer Nottö-
tung wird jedenfalls kein Sachkundenachweis benötigt, 
da zur Durchführung einer Nottötung i. S. d. § 6 Abs. 4 
Z. 4 TSchG jedermann berechtigt ist. Die Nottötung eines 
Tieres kann von Landwirten aber auch delegiert werden. 
Das heißt, dass beispielsweise ein Jäger im Auftrag des 
Tierhalters eine Nottötung durchführen kann. 

Unter einer „Nottötung“ wird gem. Art. 2 lit. d Verord-
nung (EG) Nr. 1099/2009 des Rates über den Schutz von 
Tieren zum Zeitpunkt der Tötung „… die Tötung von ver-
letzten Tieren oder Tieren mit einer Krankheit, die gro-
ße Schmerzen oder Leiden verursacht, wenn es keine 
andere praktikable Möglichkeit gibt, diese Schmerzen 
oder Leiden zu lindern“, verstanden. Daher fallen weder 
die Tötung überzähliger bzw. unerwünschter (Jung-)Tie-
re noch die Tötung seuchenverdächtiger Tiere unter den 
Begriff „Nottötung“. 

Ohne das Einverständnis oder gegen den Willen des Tier-
halters darf zwar keine Nottötung durch einen Tierarzt 08
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3 Gesetzliche  
Rahmen- 
bedingungen

Autor: Mag. Andreas Graf
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erfolgen, allerdings kann die Euthanasie aufgrund  der 
veterinärfachlichen Beurteilung des Gesamtzustandes 
unbedingt erforderlich sein, um dem Tier nicht beheb-
bare Qualen im Sinne des § 6 Abs. 4 TSchG zu ersparen 
(Binder, 2015). Die Organe der Behörde (Bezirksverwal-
tungsbehörde gem § 33 Abs. 1 TSchG) sind in einem sol-
chen Fall gem. § 37 Abs. 1 TSchG verpflichtet, das Tier 
in Ausübung der unmittelbaren Befehls- und Zwangs-
gewalt abzunehmen und für eine schmerzlose Tötung 
zu sorgen, insbesondere wenn das Weiterleben für das 
Tier mit nicht behebbaren Qualen verbunden wäre.

Im Unterschied zur Nottötung ist die Notschlachtung 
in § 3 Z. 20 Lebensmittelsicherheits- und Verbraucher-
schutzgesetz (LMSVG, BGBl. I Nr. 13/2006 i. d. g. F.) 
definiert als „Schlachtung eines Tieres auf Grund eines 
Unfalls“, wobei das sonst gesunde Tier nicht mehr 
transportfähig ist, aber noch zur Fleischgewinnung 
dient. Dafür sind die einschlägigen Vorgaben für die 
Fleischgewinnung (siehe Anh. III Kapitel IV Verord-
nung (EG) Nr.  853/2004) einzuhalten. Die Schlacht-
tieruntersuchung ist vom amtlichen Tierarzt durchzu-
führen. Eine diesbezügliche Veterinärbescheinigung 
muss sodann dem notgeschlachteten Tier auf dem Weg 
zum Schlachthof beigefügt werden.

In der Verordnung (EG) Nr. 1099/2009 sind die Grund-
sätze der Nottötung geregelt, eine bestimmte Methode 
schreibt sie aber nicht vor. Sie bietet jedoch – eben-
so wie die Tierschutz-Schlachtverordnung – eine gute 
Orientierungshilfe in Bezug auf die betriebsspezfische/n 
Nottötungsmethode/n, die in jedem tierhaltenden Be-
trieb im Sinne der „guten landwirtschaftlichen Praxis“ 
in einer Handlungsanleitung festgeschrieben sein sollte/n. 

Wird für den Kugelschuss eine Feuerwaffe verwendet, 
gelten die waffenrechtlichen Bestimmungen gem. Waf-
fengesetz 1996, BGBl. I Nr. 12/1997 i. d. g. F. Das heißt, 
dass nur im Zentralen Waffenregister eingetragene und 
rechtmäßig im Besitz befindliche Feuerwaffen der Kate-
gorie B (z. B. Faustfeuerwaffen) oder C (z. B. Büchsen, 
Flinten) verwendet werden dürfen. Waffenpass oder 
Waffenbesitzkarte (bzw. gültige Jagdkarte) müssen vor-
liegen.

Bei der Lagerung und Entsorgung von notgetöteten Tieren 
sind die einschlägigen Vorgaben einzuhalten (Tiermate-
rialiengesetz BGBl. I Nr. 141/2003 i. d. g. F. Tiermateria-
lien-Verordnung BGBl. II Nr. 484/2008 i. d. g. F.).

Es ist darauf hinzuweisen, dass die notgetöteten Tiere 
aus dem Bestandverzeichnis (VIS, AMA-Tierliste etc. ) 
gelöscht werden müssen.

Zur Überwachung der Scrapie-Situation (TSE) bei Scha-
fen und Ziegen sowie zur Aufrechterhaltung des Status 
„vernachlässigbares Risiko für die klassische Scrapie“ 
werden gemäß der Schaf- und Ziegengesundheits-
Überwachungs-Verordnung notgetötete Schafe und Zie-
gen ab 18 Monaten nach Vorgabe des Stichprobenplans 
(§ 5 Abs. 2), der von der AGES erstellt wird, getestet. 
Das heißt, nicht alle verendeten Tiere müssen unter-
sucht werden. 

Sämtliche Gesetze und Verordnungen sind 
über das Rechtsinformationssystem des 
Bundes unter www.ris.bka.gv.at abrufbar.
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4 Überlegung der  
Methodenwahl

Autoren: Dr. Johannes Baumgartner, Dr. Barbara Leeb,  
 Dr. Peter Paulsen, Dr. Simone Steiner 

Jede Tötung muss möglichst schonend, das heißt unter 
Vermeidung jeder nicht notwendigen Belastung durch-
geführt werden. Tiere dürfen während der Tötung kein 
unnötiges Leid erfahren. Um Schmerzen, Leiden oder 
Angst während der Tötung zu verhindern, müssen die 
Tiere unbedingt vor der Tötung betäubt werden. Unter 
Betäubung versteht man jedes Verfahren, durch das 
die Tiere schnell in ein Stadium der Empfindungs- und 
Wahrnehmungslosigkeit versetzt werden.

Aus Sicht des Tierschutzes und der Veterinärmedizin 
ist die Euthanasie, das Einschläfern der Tiere mit Me-
dikamenten, die Methode der Wahl. Die Euthanasie ist 
gegenüber den anderen Tötungsmethoden zu bevorzu-
gen, da sie die Stressbelastung der Tiere minimiert. Sie 
wird immer von Tierärzten durchgeführt, die durch ihre 
Ausbildung zur sachgerechten Durchführung und Über-
prüfung des Todes qualifiziert sind.

Manchmal wird ein Tier jedoch plötzlich schwer krank 
oder verletzt sich. Steht kein Tierarzt zur Verfügung, 
müssen Tierhalter alternative Methoden anwenden, um 
das Tier zu erlösen. 

Die Betäubung mit einem Bolzenschussapparat und das 
anschließende Entbluten oder die Rückenmarkszers-
törung ist bei Wiederkäuern die am besten geeignete 
Tötungsmethode. (Methode der Wahl ist ein Terminus 
technicus der Veterinärmedizin und gilt hier für Eutha-
nasie.)

4.1 BETÄUBUNG MITTELS  
BOLZENSCHUSS UND ANSCHLIE-
SSENDER ENTBLUTUNG ODER  
RÜCKENMARKSZERSTÖRUNG

4.1.1 GRUNDSÄTZLICHES
Bei der Anwendung eines Bolzenschussgerätes durch-
dringt ein Stahlstift den Schädelknochen bis in das Ge-
hirn. Schon beim Durchdringen des Knochens erfolgt 
eine Gehirnerschütterung (TVT, 2018a). Das Hauptziel 
ist aber die Beschädigung bzw. Zerstörung der Gehirn-
teile, die das Stammhirn mit den Großhirnhälften (He-
misphären) verbinden, bis hin zu einer Beschädigung 
der basalen Hirnanteile. Dieses Verfahren ist als Betäu-
bungsverfahren für alle Tierarten zulässig (Verordnung 
(EG) Nr. 1099/2009 des Rates über den Schutz von Tie-
ren zum Zeitpunkt der Tötung).  

Das Verfahren ist immer dann anwendbar, wenn das 
Bolzenschussgerät am Kopf des Tieres sicher positio-
niert werden kann, ohne dass Personen gefährdet wer-
den. Dabei ist Folgendes zu beachten:

a. Der Kopf unserer Wiederkäuer ist gut beweglich, 
anders als z. B. beim Schwein. Der Gehirnschädel 
nimmt nur einen Teil des Kopfes ein. Vor der Schuss-
abgabe ist darauf zu achten, dass der Kopf der Tie-
re möglichst fixiert ist. Hier kann das Fixieren mit 
einem Strick an einem Trenngitter ausreichend sein. 
Bei liegenden Tieren kann diese Fixierung ev. unter-
bleiben. Es ist aber unbedingt darauf zu achten, 
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4 Überlegung der  
Methodenwahl

Abb. 3: Betäubung mit einem Bolzenschussgerät
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Abb. 5: Munition für Bolzenschussgeräte Bauart "Blitz"
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Abb. 6: Bolzenschussgerät Bauart „Blitz“ in ordentlichem Wartungszustand 
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Abb. 4: Für Reinigungszwecke zerlegtes Bolzenschussgerät  
der Bauart „Blitz“ (© Peter Paulsen, vetmeduni Wien)

Bei Lämmern ist ein normales Bolzen-
schussgerät mit schwacher Patrone zu 
verwenden.

Sowohl das Gerät als auch die Munition 
müssen vor Feuchtigkeit geschützt gela-
gert werden.

dass es nicht durch eine plötzliche Bewegung des 
Kopfes zum Abrutschen des Bolzenschussgerätes 
kommt. Damit ist nicht nur der Erfolg der Betäubung 
infrage gestellt, es kann durch den vorschnellenden 
Bolzen auch zu Verletzungen von Personen kommen. 
Eine stabile Trennwand zwischen Tier und Person ist 
der beste Schutz.

b. Nach dem Schuss brechen die Tiere zusammen und 
mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung können 
Ruderbewegungen der Extremitäten auftreten. Auch 
hier ist der Schutz von Personen zu beachten.

4.1.2 FUNKTIONSWEISE DES BOLZEN-
SCHUSSGERÄTES, FESTSTELLUNG DES 
ORDENTLICHEN FUNKTIONSZUSTANDES
Ein etwa 1 cm dicker Stahlstift ist in einer Führungs-
hülse gelagert. Am hinteren Ende der Hülse befinden 
sich die Auslöseeinrichtung und ein Patronenlager 
bzw. der Anschluss an eine Druckluftleitung. Durch die 
sich nach Zündung der Patrone (Hülse mit Treibladung 
ohne Geschoß) entwickelnden Pulvergase oder durch 
Druckluft wird der Stahlbolzen mit einer Geschwindig-
keit von 50–70 m/s aus der Hülse geschleudert. Der 
Stahlbolzen ist am hinteren Ende verdickt, sodass er 
nicht vollständig, sondern nur etwa 8–15 cm weit aus 
der Hülse austreten kann („captive bolt“). Das Vorderen-
de des Stahlbolzens hat eine Schneidkante und kann da-
mit Haut und Knochen des Schädels mit wenig Wider-
stand durchstanzen. In der Führungshülse befinden sich 
je nach Bauart Gummipuffer oder Federn (zur Bolzen-

rückholung) oder eine Kombination (z. B. „Blitz“-Gerä-
te). Bei den patronenbetriebenen Geräten sind Patronen 
mit verschiedenen (Treibladungs-)Stärken verfügbar. 
Die meisten sind nur bedingt wasserdicht bzw. feuch-
tigkeitsbeständig, bei trockener Lagerung aber mehrere 
Jahre lagerfähig. Feucht gewordene oder korrodierte 
Patronen sind nicht zu verwenden.

Abschluss-
stück

Führungshülse mit Patronenlager

Schussbolzen

Puffer-
gummi

Feder

Zündvorrichtung  
und Auslösehebel

Kartuschen für „Blitz“-Betäuber, Kaliber 9x17R

Bolzenschussgerät „Blitz“  
mit Anleitung und Putzbürsten
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Für die Funktionsweise ist es wichtig, zu wis-
sen, dass die Betäubungswirkung (neben der 
korrekten Ansatzstelle) von der Geschwin-
digkeit des Bolzens abhängt. Es ist daher 
wichtig, dass

a. der Bolzen in der Führungshülse frei  
beweglich ist und nicht durch Rost,  
verharztes Fett etc. im Gehäuse  
gebremst wird, 

b. der Bolzen vor der Schussabgabe im 
Gehäuse versenkt ist und nicht von selbst 
herausrutscht (sonst Verzögerung der 
Beschleunigung) (Abbildung 7), 

c. der Bolzenrand scharf ist und keine  
Scharten hat, damit der Bolzen nicht im 
Abschlussstück reibt oder Kopfschwarte 
und Knochen nicht sauber durchstanzen 
kann  (Abbildung 9), und 

d. eine angemessene Treibladung  
verwendet wird; bei einer Nottötung  
sollte die stärkste Ladung verwendet 
werden (HSA, undatiert).

Abb. 7: Bolzenschussgeräte Bauart „Blitz“ (© P. Paulsen, vetmeduni Wien)

Je seltener die Geräte verwendet werden, desto 
wichtiger ist die periodische Funktions- und Pfle-
gezustandskontrolle!

Grundsätzlich werden bei allen neu verkauften Geräten 
die Bedienungsanleitungen im Internet von den Her-
stellerfirmen zur Verfügung gestellt. Es sind auch Ver-
schleißteile-Sets erhältlich (z. B. Rückholfeder, Puffer). 
Darüber hinausgehende Reparaturen sind vom Fach-
handel vorzunehmen.

Bolzenschussgeräte fallen nach österr. Recht nicht un-
ter den Begriff „Schusswaffen“ und können daher von 
Personen über 18 Jahre erworben werden. Da es sich 
aber um gefährliche Werkzeuge handelt, ist eine sichere 
Verwahrung unbedingt notwendig.

FEHLER BEI BOLZENSCHUSSGERÄTEN:

Richtig

Falsch

Abb. 8: Gestauchte Federn führen dazu, dass der Bolzen vor der  
Schussabgabe nicht im Gehäuse versenkt bleibt 
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Neue Feder

Alte gestauchte
Federn können  
den Bolzen nicht  
im Gehäuse halten

Abb. 9: Scharten am Schneidrand des Bolzens führen dazu, dass der Bolzen 
im Gehäuse reibt oder steckt 
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Abb. 10: Alte Gummipuffer müssen ausgetauscht werden
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Neuer Puffergummi Alte, harte,  
spröde Puffer

Scharten am Schneidrand  
bremsen den Bolzen
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4.1.3 ANSATZSTELLE AM KOPF IN BEZUG 
AUF DIE LAGE DES GEHIRNS UND WIRKUNG 
AUF DAS GEHIRN
Beim Schaf und der Ziege ist die Stirn abgerundet, so-
dass ein Verkanten beim Ansetzen des Bolzenschuss-
gerätes leichter möglich ist. Auch die Schädelhöhle ist 
kleiner. Bei behornten Tieren ist der Stirnknochen di-
cker. Für die Nottötung werden folgende Ansatzstellen 
empfohlen (Abbildung 11, Abbildung 12): 

 � Bei Schafen entweder auf der Stirn am Kreuzungs-
punkt der Schnittlinien von Auge zum gegenüberlie-
genden Ohransatz (d. h. am Scheitel) ansetzen und 
Richtung Kinnwinkel/Kehlgang zielen (Position 1) oder 
(weniger empfehlenswert) etwas hinter den Hörnern 
ansetzen und zur Mundspalte zielen (Position 2) – je 
weiter hinten angesetzt wird, desto mehr läuft die 
Schussrichtung parallel zum Nasenrücken (siehe 
Abbildung 11).

 � Bei Ziegen ist die Ansatzstelle knapp hinter dem 
Scheitel (bzw. den Hörnern) und es wird Richtung 
Kinnwinkel/Kehlgang gezielt (Position 1).  Wenn der 
Bolzenschussapparat weiter hingen angesetzt wird, 
muss in Richtung Mundspalte gezielt werden, was 
aber unsicherer ist (Position 2) (siehe Abbildung 12). 

Wenn der Stahlbolzen in die Schädelhöhle eindringt, 
entsteht neben der direkten Gewebezerstörung durch 
den Bolzen auch eine Druckwelle, die Zerreißungen von 
Blutgefäßen, Abreißen von Nervenwurzeln und Hirnblu-
tungen hervorruft. 

Wenn beim Ansatz an der Stirn ein Verkanten nach der 
Seite auftritt, werden nur die Großhirnhälften geschä-
digt und das Tier ist nicht zuverlässig betäubt und stirbt 
auch nicht sofort. Ein Verkanten nach vorne zerstört die 
Riechnerven, was sehr schmerzhaft und nicht tödlich 
ist. Ein Verkanten nach hinten wirkt auf das Kleinhirn 
und das verlängerte Mark, wodurch die Tiere zusam-
menstürzen und gelähmt, aber nicht richtig betäubt 
sind. Der Bolzenschuss in das Genick hat denselben 
Effekt und ist wegen der fehlenden bis unsicheren Be-
täubungswirkung nicht zulässig.

Die entstehenden Verletzungen führen zu unmittelbar 
einsetzendem Bewusstseinsverlust und meistens nach 
1–2 Minuten zum Tod. Dennoch handelt es sich „nur“ 
um ein Betäubungsverfahren, d. h.,  es ist nicht auto-

matisch tödlich. Um zu verhindern, dass sich das Ge-
hirn etwas erholen kann, ist die Kombination mit einem 
Tötungsverfahren unbedingt nötig. Es muss entweder 
(wie bei einer Schlachtung) eine Entblutung vorgenom-
men werden oder durch das Einführen eines elastischen 
Stabes („Rückenmarkszerstörer“) in die Wunde bis zum 
verlängerten Mark der Tod herbeigeführt werden (TVT, 
2018b). 

Abb. 11: Ansatzstelle beim Schaf, von vorne und von der Seite.  
Beim Ansatz am/etwas hinter dem Scheitel ist die Schussrichtung zum 
Kehlgang bzw. hinteren Unterkieferrand („1“). Beim Ansatz am Hinterkopf 
muss die Schussrichtung Richtung Mundspalte bzw. etwa parallel zum 
Nasenrücken verlaufen („2“)
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Abb. 12: Ansatzstelle bei der Ziege, von hinten und von der Seite. Beim 
Ansatz etwas hinter dem Scheitel (S.) ist die Schussrichtung zum Kehlgang 
bzw. hinteren Unterkieferrand („1“). Beim Ansatz am Hinterkopf muss die 
Schussrichtung Richtung Mundspalte bzw. etwa parallel zum Nasenrücken 
verlaufen („2“)
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4.1.4 ZEICHEN DER BETÄUBUNG 
Bevor die Nottötung durchgeführt werden kann, ist stets 
sicherzustellen, dass eine ausreichende Betäubung vor-
liegt. Erfolgt die Betäubung durch Bolzenschuss, so 
kommt es bei korrekter Durchführung zum sofortigen 
Kollaps, Atemstillstand und zu mehrere Sekunden an-
haltenden anfallsweisen Krämpfen der Extremitäten 
und des Nackens (siehe Infobox). Bei ungenügender 
oder ausbleibender Betäubung atmet das Tier hingegen 
weiter, gibt Lautäußerungen von sich und versucht, den 
Kopf zu heben. Die Pupillen sind in diesem Fall verengt 
und bei Berührung der Hornhaut erfolgt ein Lidschluss.

  

Anzeichen der Betäubung  
beim Schaf und bei der Ziege

 � Kollaps
 � Atemstillstand
 � Anfallweise Krämpfe   

der Extremitäten und  
des Nackens

 � glasige Augen
 � weitgestellte Pupillen 
 � fehlender Lidschlussreflex  

bei Berührung der Hornhaut
 � fehlende Reaktion  

auf Schmerzreize 

Abb. 13: Anzeichen, dass das Tier richtig betäubt ist
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PRÜFEN SIE AUF BEWUSSTSEIN
Stellen Sie sicher, dass das Tier vor 
dem Entbluten bewusstlos ist.

steife/ausgestreckte Beine, 
gefolgt von Zucken/Treten

kein Versuch, zu stehen/den Kopf zu heben  

keine Reaktion auf Kneifen
in Nase/Ohr

kein Blinzeln (spontan oder
bei Berühren der Augen)

keine regelmäßige Atmung

kein Geräusch

Wenn das Tier noch bei Bewusstsein ist: 

 � das Schaf oder die Ziege nicht entbluten
 � das Tier erneut an einer anderen Position und mit einem anderen Apparat betäuben:

 � bei falscher Platzierung den zweiten Schuss an der richtigen Position ausführen
 � bei richtiger Platzierung 10 mm höher und 5 mm von der Mitte entfernt schießen,  

wodurch auf das Gehirn gezielt wird
 � feststellen, was falsch lief
 � korrigieren etwaiger Probleme, bevor mit dem Betäuben fortgefahren wird
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Neben den Merkblättern der deutschen TVT gibt es 
auch Merkblätter der EU (Amt für Veröffentlichungen 
der Europäischen Union, 2018) zur Durchführung der Be-
täubung von Schlachttieren, aus denen auch Informatio-
nen zur Nottötung entnommen werden können.

4.1.5 ENTBLUTUNG NACH  
BOLZENSCHUSSBETÄUBUNG
Da der Bolzenschuss nicht automatisch tödlich ist, müs-
sen hornlose Schafe spätestens nach 20 Sekunden und 
Ziegen oder behornte Schafe spätestens nach 15 Se-
kunden nach dem Schuss sachgemäß getötet werden 
(oder es wird ein Rückenmarkszerstörer verwendet). Mit 
dem Entblutungsschnitt werden die vorderen Haupt-
blutgefäße am Hals eröffnet. Der Kehlschnitt verläuft 
etwa drei fingerbreit hinter dem Unterkiefer von Ohr zu 
Ohr. Der Kopf wird dann in den Nacken gezogen, damit 
sich die Blutgefäßöffnungen nicht wieder verlegen kön-
nen. So tritt das Blut schnell aus und das Gehirn wird 
nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das verwendete 
Messer muss ausreichend lang und scharf sein. 
Ein stumpfes Messer verlangt nicht nur größeren Kraft-
aufwand des Ausführenden, sondern vergrößert auch 
die Unfallgefahr. 

Beim Entbluten ist zu beachten, dass das Blut von not-
getöteten Tieren aus seuchenhygienischen Gründen 
aufgefangen und gemeinsam mit dem Tierkörper ent-
sorgt werden muss.

4.1.6 RÜCKENMARKSZERSTÖRUNG NACH 
BOLZENSCHUSSBETÄUBUNG
Eine Alternative zum Entbluten ist der Einsatz des Rü-
ckenmarkszerstörers, eines flexiblen Stabs aus Kunst-
stoff oder Metall. Der Rückenmarkszerstörer wird in 
das Schussloch eingeführt. Damit der Stab gut vom 
Gehirn in Richtung Rückenmark geschoben werden 
kann, wird das Kinn des Tieres Richtung Brust gezogen. 
Durch kreisende Bewegungen in alle Richtungen und 
Vor- und Zurückziehen im Rückenmarkskanal soll rasch 
eine größtmögliche Zerstörung erreicht werden. Bei der 
Anwendung des Rückenmarkszerstörers (Einführen in 
die Schusswunde; Hin- und Herbewegung und Rotieren 
des Gerätes) kann es zu Zuckungen der Extremitäten 
kommen. Auch hier ist eine stabile Trennwand oder ein 
Gitter ein sinnvoller Schutz für die ausführende Person.

Es gibt auch Einweg-Rückenmarkszerstörer aus Kunst-
stoff, die dann im Kopf verbleiben und auch das Ein-
schussloch verschließen. Möglich ist auch die Ver-
wendung von Kunststoffstäben, z. B. aus Nylon; hier 
reichen Stäbe mit 6 mm Durchmesser für kleine Wie-
derkäuer aus. 

Bei Tieren, die auf Scrapie (TSE) zu testen sind, er-
schwert der Einsatz des Rückenmarkszerstörers die 
Probennahme und kann daher nicht verwendet werden 
(siehe Kapitel 3 Gesetzliche Rahmenbedingungen). 

4.2 NOTTÖTUNG MITTELS  
KUGELSCHUSS 

4.2.1 GRUNDSÄTZLICHES
Beim Schuss mit einer Feuerwaffe durchdringen ein  
oder mehrere Geschoße den Schädelknochen bis in 
das Gehirn und verursachen massive Schäden. Dieses 
Verfahren ist für alle Tierarten zulässig und keine „ein-
fache“ Betäubung (Verordnung (EG) Nr. 1099/2009),  
d. h., es  ist bei korrekter Durchführung tödlich und 
eine Entblutung ist nicht nötig. Für die Wirkung sind 
Einschussstelle, Kaliber (Geschoßdurchmesser), Stär-
ke der Treibladung und Aufbau des Geschoßes wich-

Abb. 14: Das Entbluten von Schaf und Ziege kann durch Kehlschnitt (1) oder 
Bruststich erfolgen (2).  Der Kehlschnitt wird hinter dem Unterkiefer durch 
den Hals bis auf die Wirbelsäule geführt. Beim Bruststich wird zwischen 
den ersten Rippen, etwas oberhalb des Brustbeins eingestochen, wobei das 
Messer etwas schräg hin zur Wirbelsäule gerichtet ist. Die Schneide wird 
nach links und rechts bewegt, um die großen Blutgefäße in Herznähe zu 
durchtrennen

Achtung: Während der Zerstörung des  
Gehirns kommt es zu Zuckungen/
Ruderbewegungen der Extremitäten.  
Auf Personenschutz achten!

(1)

(2)
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tig. Bei nicht ausreichender Wirkung muss die Abgabe 
eines zweiten Schusses möglich sein.

Die Art der Gehirnschädigung ist mit jener der Bolzen-
schussbetäubung vergleichbar. Die Geschoßmasse ist 
geringer (von ca. 3,5 bis über 10 g im Vergleich zu ca. 140 g 
Bolzenmasse), aber die Geschwindigkeit ist wesentlich 
höher (> 300 statt 50 m/s). Die „frei fliegende Kugel“ 
kann zu Nottötungen aus größerer Entfernung ange-
wendet werden oder es erfolgt ein Nahschuss. Beim 
Nahschuss (weniger als 1–2 m Entfernung) ist zu ver-
meiden, dass das Geschoß je nach Bauart und Stärke 
aus dem Kopf austreten kann. Das bedeutet, dass die 
Schussrichtung so sein sollte, dass das Geschoß bei 
einem ev. Austreten aus dem Kopf vom Hals oder an-
deren Körperteilen abgefangen wird. Bei Schüssen aus 
größerer Entfernung muss sichergestellt sein, dass Ge-
schoß(rest)e vom weichen Boden, Holz etc. aufgefangen 
werden können und nicht unkontrolliert weiterfliegen 
und nicht auf einen harten Untergrund treffen, von dem 
sie oder Splitter abprallen können. Es gelten dieselben 
Sicherheitsvorkehrungen wie bei der Schlachtung von 
Farmwild. Begreiflicherweise ist die Anwendung der 
frei fliegenden Kugel in geschlossenen Räumen, Stal-
lungen etc. im Allgemeinen zu gefährlich.

4.2.2 ANSATZSTELLE AM KOPF IN BEZUG 
AUF DIE LAGE DES GEHIRNS UND WIRKUNG 
AUF DAS GEHIRN
Der Haltepunkt für den Schuss in den Gehirnschädel 
entspricht der Ansatzstelle des Bolzenschussgerätes. 
Neben dem Schuss in den Gehirnschädel wäre – wenn 
auch im EU-Recht nicht ausdrücklich erwähnt – auch 
eine Tötung durch Zerstörung großer Blutgefäße mög-
lich, wie es bei der jagdlichen Erlegung erfolgt. Dies 
ist aber nur vertretbar, wenn die Entfernung zum Tier 
zu groß ist, um einen sicheren Schuss in den Gehirn-
schädel zu ermöglichen. Bei einem liegenden Tier wird 
ein Nahschuss immer möglich sein. 

Ein Nahschuss kann aus Kugelgewehren, Revolvern 
oder Pistolen abgegeben werden. Die Entfernung sollte 
unter 60–90 cm liegen (Shearer und Ramirez, 2013); 
empfohlen werden 5–20 cm (HSA, undatiert). Für Schafe 
und Ziegen werden die Kaliber .22 lfB bzw. .38 spe-
cial/9 mm Parabellum (Vollmantelgeschoße) als ausrei-
chend angegeben (Ontario Ministry of Agriculture, Food 
and Rural Affairs, undatiert). Verwendbar sind auch 
Schrotflinten im Kaliber 20, 16 oder 12, mit Flinten-
laufgeschoßen oder Schroten ab 3 mm Durchmesser 
(Shearer und Ramirez, 2013) mit unter 1–2 m Schuss-
distanz. Wichtig ist, dass die Mündung der Schusswaffe 
nicht am Tier angesetzt wird und dass alle anderen Per-
sonen hinter dem Schützen stehen.

Die deutsche TVT (2018b) gibt für den Kugelschuss in 
den Gehirnschädel von Rindern auf der Weide als Min-
destkaliber 5,6 mm an bzw. als kleinste geeignete Pat-
rone .22 Hornet  für eine Entfernung bis zu 30 m. Diese 
Empfehlung kann auch für Schafe und Ziegen übernom-
men werden. Es sind Geschoße mit einer Energie von 
zumindest 200 J nötig (HSA, undatiert).

Für österreichische Verhältnisse bedeutet das, dass alle 
schalenwildtauglichen Jagdpatronen (d. h. ab .222 Rem.) 
auf jeden Fall geeignet sein sollten.

Wenn die Tötung durch Schuss aus größeren Entfer-
nungen als 2 m erfolgen muss bzw. das Tier steht, kann 
auf den Halsansatz am Kopf oder den Brustkorb direkt 
hinter dem Ellenbogen (= Herz) gezielt werden (Shearer 
und Ramirez, 2013) und es sind stärkere Ladungen bzw. 
Kaliber erforderlich, jedenfalls keine Schrotmunition. 
Da der Gefahrenbereich frei fliegender Geschoße einige 
Kilometer betragen kann, muss ein geeigneter Kugel-
fang bestehen.

4.3 NOTTÖTUNG MITTELS  
ELEKTROBETÄUBUNG (KOPFDURCH-
STRÖMUNG) UND ANSCHLIESSENDER 
TÖTUNG DURCH ELEKTRISCHE  
HERZDURCHSTRÖMUNG ODER  
ENTBLUTUNG 
Eine Alternative zum Bolzenschuss ist bei kleinen Wie-
derkäuern die Elektrobetäubung. Die Elektroden werden 
dabei beidseits zwischen Auge und Ohr angesetzt. Es 
empfiehlt sich, die Ansatzpunkte anzufeuchten. Bei 
Schafen mit dichter Wolle muss zusätzlich an spezielle 
Elektroden zur Durchdringung der Wolle gedacht wer-

Flobert-Waffen sind nicht geeignet für  
eine Nottötung. 

Beim Umgang mit Schusswaffen sind  
waffenrechtliche Bestimmungen zu  
beachten. 
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den. Die Tiere müssen gut fixiert werden, damit die 
Elektroden beim Zusammenbrechen der Tiere nicht ab-
rutschen. 

Innerhalb der ersten Sekunden muss bei Schafen und Zie-
gen eine Mindeststromstärke von 1,0 [A] erreicht werden. 
Der Stromfluss durch den Kopf muss mind. 8 Sekunden 
dauern. Wenn mittels Herzdurchströmung getötet wird, 
muss diese auch mind. 8 Sekunden dauern, bis der Körper 
sich streckt (TVT 2006 Merkblatt Nr. 75).

Nach der Betäubung, die deutlich kürzer anhält als die 
Betäubung nach dem Bolzenschuss, müssen die Tiere 
innerhalb von 10 Sekunden mittels Herzdurchströmung 
oder Entblutung getötet werden. Bei der Herzdurch-
strömung werden die Elektroden der Betäubungs-
zangen beidseits am Brustkorb auf Höhe des Herzens 
angesetzt. Zur Tötung muss unbedingt Wechselstrom 

verwendet werden, der Herzflimmern und Kreislaufstill-
stand auslöst. 

4.4 KOPFSCHLAG MIT ANSCHLIE-
SSENDER ENTBLUTUNG ZUR TÖTUNG 
VON JUNGTIEREN (KITZ, LAMM)
Mit einem geeigneten Gegenstand (Rundholz, Ham-
mer) wird ein kräftiger Schlag auf den Hinterkopf oder 
unmittelbar vor dem Ohransatz ausgeführt. Durch den 
Schlag wird eine Gehirnerschütterung ausgelöst, die zu 
Bewusstlosigkeit führt. Entscheidend für den Erfolg die-
ser Methode sind die ausreichende Schlagkraft und die 
richtige Auftreffstelle des Schlages. Die Empfindungslo-
sigkeit muss vor der Tötung durch Entblutung überprüft 
werden (siehe Abb. 13).
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5 Zeichen  
des Todes

Autor: Dr. Johannes Lorenz Khol 

Nach der eigentlichen Nottötung ist es stets erforder-
lich, den Eintritt des Todes zweifelsfrei zu überprüfen. 
Die zuverlässigste Methode dazu ist das Heranziehen 
einer Kombination von den in der Infobox aufgezählten 
Kriterien. 

Dabei ist zu beachten, dass, mit Ausnahme der Toten-
starre, keines dieser Anzeichen alleine den Todesein-
tritt sicher bestätigen kann. Um sicherzustellen, dass 
der Tod auch tatsächlich eingetreten ist, ist dies un-
mittelbar nach der Tötung sowie 10 Minuten danach 
zu überprüfen. Dadurch wird sichergestellt, dass wie 
vorgeschrieben nur nachweislich tote Tiere einer Ent-
sorgung zugeführt werden.

Zeichen des Todes bei Schafen und Ziegen:

 � fehlender Puls
 � Atemstillstand 
 � fehlender Lidschlussreflex
 � Grau verfärbte Maulschleimhäute
 � fehlende Reflexantwort auf Schmerzreize
 � fehlende Atem- und Herztöne bei Abhören 

mittels Stethoskops 
 � Eintritt der Totenstarre
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Autorin: Dr. Barbara Leeb
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6 Ordnungsgemäße  
Kadaverlagerung, 
-entsorgung

5 Zeichen  
des Todes

Falltiere, wie der Gesetzgeber verendete Tiere nennt, 
bzw. im Betrieb notgetötete Tiere müssen bei einem 
Verarbeitungsbetrieb für tierische Nebenprodukte (Tier-
körperverwertungsstelle – TKV) abgeliefert werden. 
Einer lückenlosen Entsorgung von Tierkadavern kommt 
in Bezug auf die Verbreitung von Krankheiten eine enor-
me Bedeutung zu. 

Die Tierkörper werden nach der Meldung an die TKV 
vom Hof abgeholt. Die Belege für die Abholung sind 
aufzubewahren.

Bei kleineren Tieren besteht die Möglichkeit, diese bei 
einer Sammelstelle in der Gemeinde abzuliefern. Wie 
die Tierkörperentsorgung in der jeweiligen Gemeinde 
organisiert ist, ob es vor Ort eine Sammelstelle gibt 
bzw. wer zur Abholung verständigt werden muss, ist 
beim zuständigen Gemeindeamt bzw. der zuständigen 
Bezirksverwaltungsbehörde in Erfahrung zu bringen.

Nach der Feststellung des Todes ist der Tierkörper so 
rasch wie möglich aus dem Stall zu verbringen. Tiere 
sind in verschließbaren, flüssigkeitsundurchlässigen 
Sammelbehältern bis zur Abholung durch die TKV zu 
lagern. 

Kriterien für eine optimale  
Kadaverlagerung sind:

 � auslaufsichere Lagerung 
 � Sammelbehälter, wie z. B. Container,  

umgebaute Frontladerschaufel mit Deckel
 � Möglichkeit zur Reinigung  

und gegebenenfalls zur Desinfektion
 � keine Kontamination von Futter  

bzw. Futterproduktionsflächen

 � Abdeckung
 � Schutz vor unbefugtem Zugriff
 � Schutz vor Schadnagern/Hunden/ 

Katzen/Wildtieren
 � Sichtschutz (Passanten)

 � Positionierung
 � kühl, schattig
 � abseits des Hofgeländes, sodass 

das Abholfahrzeug das Hofgelände  
nicht befahren muss

In allen Bundesländern besteht die Möglichkeit, den  
Tierkörper nach Absprache mit dem Betreuungstierarzt 
an der TKV einer Untersuchung zuzuführen. Neben der 
pathologisch-anatomischen Untersuchung (Sektion) 
können im Bedarfsfall auch weiterführende Laborunter-
suchungen eingeleitet werden. Eine korrekte Diagnos-
tik ist die Grundlage für weitere veterinärmedizinische 
Maßnahmen im Bestand. 
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Ziegenhaltende Betriebe, die am Mycobacterium-tuber-
culosis-Komplex(MTBC)-Überwachungsprogramm  gemäß 
der Verordnung (EU) 2020/688 teilnehmen, müssen je-
des verendete bzw. getötete Tier ab einem Alter von 
neun Monaten einer Sektion zuführen und den Unter-
suchungsbefund aufbewahren.

Die Ablieferungspflicht gilt grundsätzlich auch in 
schwer zugänglichem Gelände. Wenn die Bergung von 
Tierkörpern jedoch unmöglich erscheint bzw. nicht zu-
mutbar ist, muss die zuständige Bezirksverwaltungsbe-
hörde verständigt werden. Diese entscheidet dann über 
die Art und Weise der Vor-Ort-Beseitigung (Einsteinen/
Verbrennen/Vergraben) oder ordnet aus Gründen der 
Tierseuchenvorbeugung, Wasserschonung oder des 
Tourismus eine Bergung an. 

Abb. 15: Tonne für kleinere Tiere 
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Jeder Landwirt muss täglich alle seine Tiere auf deren 
Gesundheitsstatus überprüfen. Sollte er ein erkranktes 
oder verletztes Tier entdecken, hat er möglichst rasch zu 
reagieren, indem er es einer Behandlung zuführt oder, 
wenn eine Behandlung nicht mehr sinnvoll erscheint, 
eine Nottötung durchführt oder diese veranlasst. 

Der Tierhalter muss jedenfalls auf solche Situationen 
vorbereitet sein, damit dem betroffenen Tier unnötiges 
Leid durch zögerndes Handeln erspart bleibt.

Damit eine erforderliche Nottötung möglichst rasch 
durchgeführt wird, muss schon vorab geklärt sein, wie 
die Nottötung ablaufen wird. Wird in jedem Fall der 
Tierarzt gerufen oder gibt es eine geschulte Person, die 
mit der Durchführung betraut wird? Wird die Nottötung 
vom Tierhalter selbst durchgeführt, setzt das voraus, 
dass benötigte Geräte, wie z. B. ein Bolzenschussappa-
rat mit den entsprechenden Patronen, bereitliegen und 
gewartet sind. 

Um sich wirklich konkret mit der Thematik zu befassen, 
wird jedem Tierhalter empfohlen, schriftlich festzuhal-
ten, wie er bei einer Nottötung vorgeht. In der Arbeits-
anweisung sollte enthalten sein, wer die Nottötung 
durchführt und welche Methode für welche Tierkatego-
rie angewendet wird. Sollten externe Personen zugezo-
gen werden, wie z. B. der Tierarzt oder eine andere ge-
schulte Person, dann sollten diese namentlich genannt 
und die entsprechenden Telefonnummern vermerkt sein. 

Damit sich jeder Tierhalter im Tiergesundheitsdienst 
mit diesem zum Teil belastenden Thema professionell 
auseinandersetzt, wurde der Evaluierungspunkt „Not-
tötung“ in das Protokoll für die TGD-Betriebserhebung 
aufgenommen. 

Der Tierhalter und der Tierarzt werden so aufgefordert, 
Methoden der Nottötung, Erfordernisse für eine Nottö-
tung und deren Ablauf zu besprechen. Der Tierarzt soll-
te im Zuge der Betriebserhebung bewerten, ob kranke 
oder verletzte Tiere entsprechend versorgt bzw. gegebe-
nenfalls notgetötet werden. Auch auf die Wartung der 
entsprechenden Geräte ist ein besonderes Augenmerk 
zu legen.

Sollten Mängel vorhanden sein, wird der Landwirt, un-
ter Setzung einer Frist, zu deren Behebung aufgefordert. 
Dies wird im Betriebserhebungsprotokoll dokumentiert.

Eine gebotene Nottötung kann so durch gute Planung 
und Vorbereitung trotz der persönlichen Stresssituation 
für den Tierhalter und der gebotenen Eile geordnet und 
professionell ablaufen.
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7 Ablauf

Autorin: Dr. Barbara Leeb

Abb. 16: Betriebserhebungsprotokolle für Schaf- und Ziegenbetriebe
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 ________________________________________ ________________________________________ 
 TGD Tierhalter TGD Tierarzt 

Betriebserhebungsprotokoll Schafbetrieb  Erhebung Nr./Jahr         ___ /20__ 

  LFBIS        VetNr.      
 Datum d d m m j j j j 

Tierhalter  Tierarzt    Lä   Lämmer (≤6 Mo)   MuS  Mutterschafe 
JuS  Jungschafe    Bö     Böcke 

Tierzahlen Lämmer Jungschafe Mutterschafe Widder Rasse 

0 = in Ordnung                            1 = gering- bis mittelgradige Mängel/Probleme        2 = erhebliche Mängel/Probleme 
                                                      Mängel/Probleme müssen mit 1 oder 2 in den Unterkategorien dokumentiert werden 

1. Arzneimitteldokumentation/-anwendung    ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
1.1. Betriebsregister   
1.2. Dokumentation Tierarzneimittelanwendung  
1.3. Anwendungstechnik   
1.4. Lagerung der Arzneimittel/Instrumente   
1.5. Identifizierbarkeit behandelter Tiere   
2. Tierschutz                                                         ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
Bei Mängeln in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Lä JuS MuS Wi 
2.1. Tierschutzverstöße      
2.2. Tierbetreuung     
2.3. Nottötung     
2.4. Zootechnische Eingriffe     

  3. Tiergesundheitsstatus                                     ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
Bei Problemen in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Lä JuS MuS Wi 
3.1. Atemwegserkrankungen      
3.2. Durchfallerkrankungen     
3.3. Ernährungszustand oder Kümmerer     
3.4. Parasiten     
3.5. Hautveränderung/Verletzung/Abszesse     
3.6. Gelenkserkrankungen/Bewegungsapp.     
3.7. Fruchtbarkeitsstörungen     
3.8. Trächtigkeitstoxikose     
3.9. Eutererkrankungen     
3.10. Pseudotuberkulose     
3.11. Lippengrind     
3.12. Andere: 
4. Hygiene/Biosicherheit                              ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
4.1. Betriebseigene Kleidung  
4.2. Schutzkleidung für betriebsfremde Personen   
4.3. Nager-/Ungeziefer-/Fliegenbekämpfung  
4.4. Hygieneprobleme durch sonstige Tiere  
4.5. Reinigung/Desinfektion  
4.6. Absonderung kranker Tiere   
4.7. Management Tierzukauf  
4.8. Isolierstall/Quarantäne  
4.9. Kadaverlagerung   
4.10. Trennung Rinder u. Schafe (BKF)  
5. Fütterung                                                     ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
5.1. Futterlagerung, -hygiene  
5.2. Futterqualität  
5.3. Fütterungsmanagement   
5.4. Wasserversorgung, -hygiene  
6.1. Management Fruchtbarkeit                        ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.1.1. Geburtsmanagement  
6.1.2. Puerperale Erkrankungen  
6.1.3. Ablammrate                                                  ………%  
6.1.4. Aborte/Totgeburten/Verluste bis 48h p.p.         ………%  
Anmerkungen (Mängel, Beratungsbedarf, Handlungsplan etc.) 

 
 
 

6.2. Management Eutergesundheit                  ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.2.1. Keimzahl  
6.2.2. Zellzahl/Schalmtest  
6.2.3. Euterhygieneprogramm  
6.2.4. Melkanlage  
6.2.5. Anteil akuter Mastitiden/Jahr                        ……….%  
6.2.6. Anteil chronischer Mastitiden/Jahr                 ……….%  
6.3. Management Klauen und Schur                  ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.3.1. Regelmäßige Klauenpflege  
6.3.2. Klauengesundheit  
6.3.3. Anteil lahmer Tiere                                       ……….%  
6.3.4. Schur mind. 1x jährlich (Rassespezifisch)  
6.4. Management Abgänge                                  ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.4.1. Aufzuchtverluste (ab 48h p.p.)                      ……….%  
6.4.2. Davon männlich                                           ……….%  
6.4.3. Krankheitsbedingte Abgänge/Jahr                  ……….%  
6.4.4. Abgangsursache(n): 
 

  7.1 Haltung                                                          
Haltungsform der jeweiligen Tierkategorie angeben Lä JuS MuS Wi 
7.1.1. Reine Stallhaltung     
7.1.2. Stallhaltung mit Auslauf     
7.1.3. Ganzjährige Haltung im Freien     
7.1.4. Alm oder Weidehaltung Sommer     

7.2. Beurteilung der Haltung                             ☐  0  ☐ 1  ☐ 2 
Bei Mängeln in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Lä JuS MuS Wi 
7.2.1. Schäden Aufstallung/Gebäude     

7.2.2. Einstreu, Liegefläche, Boden     

7.2.3. Belegdichte/Platzangebot     

7.2.4. Tier-Fress-/Tränkeplatz Verhältnis     

7.2.5. Lichtverhältnisse      

7.2.6. Sozialkontakt bei Einzelhaltung     

7.2.7. Muttergebundene Aufzucht                             ☐ Ja   ☐Nein 
  8. Stallklima                                                        ☐  0  ☐ 1  ☐ 2  

Bei Mängeln in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Lä JuS MuS Wi 
8.1. Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Zug     
8.2. Luftzufuhr, Schadgase     

  9. Gesundheitsprogramme                      ☐  0  ☐ 1  ☐ 2                    
 Lä JuS MuS Wi 
9.1. Parasitenbehandlung     ☐ Ja  ☐ Nein     
9.2. Pseudotuberkulose Programm                           ☐ Ja   ☐Nein 
9.3. Impfmaßnahmen: 
 
 
Empfohlene Diagnostische Maßnahmen 
☐ Kotproben  
☐ Blutproben 

☐ Milchproben 
☐ Sektionen 

☐ Tupferproben 
☐ Hautgeschab. 

☐ Futterproben  
☐ 
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Tiergesundheit Österreich 

 
 ________________________________________ ________________________________________ 
 TGD Tierhalter TGD Tierarzt 
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Betriebserhebungsprotokoll Ziegenbetrieb  Erhebung Nr./Jahr         ___ /20__ 

  LFBIS        VetNr.      
 Datum d d m m j j j j 

Tierhalter  Tierarzt    Ki     Kitze (≤6 Mo) MuZ  Mutterziegen 
JuZ  Jungziegen   Bö     Böcke 

Tierzahlen Kitze Jungziegen Mutterziegen Böcke Rasse 

0 = in Ordnung                            1 = gering- bis mittelgradige Mängel/Probleme        2 = erhebliche Mängel/Probleme 
                                                      Mängel/Probleme müssen mit 1 oder 2 in den Unterkategorien dokumentiert werden 

1. Arzneimitteldokumentation/-anwendung      ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
1.1. Betriebsregister   
1.2. Dokumentation Tierarzneimittelanwendung  
1.3. Anwendungstechnik   
1.4. Lagerung der Arzneimittel/Instrumente   
1.5. Identifizierbarkeit behandelter Tiere   
2. Tierschutz                                                         ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
Bei Mängeln in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Ki JuZ MuZ Bö 
2.1. Tierschutzverstöße      
2.2. Tierbetreuung     
2.3. Nottötung     
2.4. Zootechnische Eingriffe     

  3. Tiergesundheitsstatus                                    ☐  0  ☐ 1  ☐ 2 
Bei Problemen in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Ki JuZ MuZ Bö 
3.1. Atemwegserkrankungen      
3.2. Durchfallerkrankungen     
3.3. Ernährungszustand oder Kümmerer     
3.4. Parasiten     
3.5. Hautveränderung/Verletzung/Abszesse     
3.6. Gelenkserkrankungen/Bewegungsapp.     
3.7. Fruchtbarkeitsstörungen      
3.8. Trächtigkeitstoxikose     
3.9. Eutererkrankungen     
3.10. Pseudotuberkulose     
3.11. Lippengrind     
3.12. Andere: 
 

 
 

4. Hygiene/Biosicherheit                                  ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
4.1. Betriebseigene Kleidung  
4.2. Schutzkleidung für betriebsfremde Personen   
4.3. Nager-/Ungeziefer-/Fliegenbekämpfung  
4.4. Hygieneprobleme durch sonstige Tiere  
4.5. Reinigung/Desinfektion  
4.6. Absonderung kranker Tiere   
4.7. Management Tierzukauf  
4.8. Isolierstall/Quarantäne  
4.9. Kadaverlagerung  
4.10. Trennung Rinder u. Ziegen (BKF)  
5. Fütterung                                                         ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
5.1. Futterlagerung, -hygiene  
5.2. Futterqualität  
5.3. Fütterungsmanagement   
5.4. Wasserversorgung, -hygiene  
6.1. Management Fruchtbarkeit ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.1.1. Geburtsmanagement  
6.1.2. Puerperale Erkrankungen  
6.1.3. Abkitzrate                                            ………%  
6.1.4. Aborte/Totgeburten/Verluste bis 48h p.p.             ………%  
Empfohlene Diagnostische Maßnahmen 
☐ Kotproben  
☐ Blutproben 

☐ Milchproben 
☐ Sektionen 

☐ Tupferproben 
☐ Hautgeschab. 

☐ Futterproben  
☐  

   
Anmerkungen (Mängel, Beratungsbedarf, Handlungsplan etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.2. Management Eutergesundheit ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.2.1. Keimzahl  
6.2.2. Zellzahl/Schalmtest  
6.2.3. Euterhygieneprogramm  
6.2.4. Melkanlage  
6.2.5. Anteil akuter Mastitiden/Jahr                  .………%  
6.2.6. Anteil chronischer Mastitiden/Jahr            .………%  
6.3. Management Klauen                                    ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.3.1. Regelmäßige Klauenpflege  
6.3.2. Klauengesundheit  
6.3.3. Anteil lahmer Tiere                                 .………%  
6.4. Management Hornstatus der Herde/Enthornung           
6.4.1. Haltung genetisch hornloser Tiere   ☐ Ja    ☐ Nein 
6.4.2. Haltung enthornter Tiere                ☐ Ja    ☐ Nein 
6.4.3. Haltung behornter Tiere                 ☐ Ja    ☐ Nein 
6.4.4. Gemeinsame Haltung behornt/unbehornt    ☐ Ja    ☐ Nein 
6.4.5. Ausfälle bei Enthornung                 ☐ Ja    ☐ Nein 
6.4.6. Verletzungen durch Hornstoß                .………%  
6.5. Management Abgänge                                 ☐ 0  ☐ 1  ☐ 2 
6.5.1. Aufzuchtverluste (ab 48h p.p.)              ………%  
6.5.2. Davon männlich                                     ………%  
6.5.3. Krankheitsbedingte Abgänge/Jahr            ………%  
6.5.4. Abgangsursache(n): 
 

  7.1. Haltung                                                      
Haltungsform der jeweiligen Tierkategorie angeben Ki JuZ MuZ Bö 
7.1.1. Reine Stallhaltung     
7.1.2. Stallhaltung mit Auslauf     
7.1.3. Ganzjährige Haltung im Freien     
7.1.4. Alm oder Weidehaltung Sommer     

  7.2. Beurteilung der Haltung                             ☐  0  ☐ 1  ☐ 2 
Bei Mängeln in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Ki JuZ MuZ Bö 
7.2.1. Schäden Aufstallung/Gebäude     

7.2.2. Einstreu, Liegefläche, Boden     

7.2.3. Belegdichte/Platzangebot     

7.2.4. Tier-Fress-/Tränkeplatz Verhältnis     

7.2.5. Lichtverhältnisse     

7.2.6. Laufstall und Strukturierung      

7.2.7. Sozialkontakt bei Einzelhaltung      

7.2.8. Muttergebundene Aufzucht                             ☐ Ja   ☐Nein 
  8. Stallklima                                                       ☐  0  ☐ 1  ☐ 2  

Bei Mängeln in jeweiliger Kategorie 1 oder 2 angeben Ki JuZ MuZ Bö 
8.1. Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Zug     
8.2. Luftzufuhr, Schadgase     

  9. Gesundheitsprogramme                                  ☐  0  ☐ 1  ☐ 2 
 Ki JuZ MuZ Bö 
9.1. Parasitenbehandlung ☐ Ja  ☐ Nein     
9.2. Pseudotuberkulose Programm                           ☐ Ja   ☐Nein 
9.3. Impfmaßnahmen: 
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